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Frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB

RECHTSGRUNDLAGEN
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. September 2021 (BGBl. I S. 4147) 
geändert worden ist,

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 
geändert worden ist,

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist,

- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist,

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
September 2021 (BGBl. I S. 4458) geändert worden ist,

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908) geändert worden ist,

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des Gesetzes vom 10. September 2021 
(BGBl. I S. 4147) geändert worden ist,Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 
6. Juni 2013 (SächsGVBl. S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 9. Februar 2021 
(SächsGVBl. S. 243) geändert worden ist,

- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Freistaat Sachsen (SächsUVPG), vom 
25. Juni 2019 (SächsGVBl. S. 525), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. August 2019 
(SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist,

- Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. 
S. 517) geändert worden ist,

- Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Sächsischen 
Bauordnung vom 18. März 2005 (SächsABl. SDr. S. S 59, SächsABl. S. 363), die zuletzt durch 
die Verwaltungsvorschrift vom 9. Mai 2019 (SächsABl. S. 782) geändert worden ist, zuletzt 
enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 10. Dezember 2021 (SächsABl. SDr. S. S 246),

- Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 29. Januar 2008 
(SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 der Verordnung vom 12. April 2021 
(SächsGVBl. S. 517) geändert worden ist,

- Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. 
März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 
(SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist.
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I. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(gemäß § 9 BauGB i.V.m. BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

TF 01 Innerhalb des Plangebiets wird ein Sonstiges Sondergebiet (SO) gemäß § 11 
Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaikanlage (PV-Anlage) 
festgesetzt.

Innerhalb des Sonstigen Sondergebiets (SO) ist die Errichtung und Nutzung von 
PV-Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien zulässig.

TF 02 Im gesamten Plangebiet ebenfalls zulässig sind:

- Anlagen und Einrichtungen, die der Speicherung von erneuerbaren Energien 

dienen,

- weitere, für den Betrieb der Anlage notwendige technische Anlagen (z. B. 

Trafostationen, Wechselrichter) sowie notwendige Anlagen der Ver- und 

Entsorgung,

- die Verlegung von Versorgungsleitungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB im 

gesamten Plangebiet.

2 Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO)

2.1 Grundflächenzahl

TF 03 Die Grundflächenzahl (GRZ) beschreibt die Fläche, die durch Photovoltaikmodule 
überdeckt wird und beträgt maximal 0,6

2.2 Höhe der baulichen Anlagen
(§ 18 BauNVO)

TF 04 Die Höhe der baulichen Anlagen (Oberkante OKmax) beträgt maximal 4,0 m über 
der natürlichen Geländeoberkante (GOK). Die natürliche GOK beträgt von 
Südosten nach Nordwesten abfallend zwischen 117,5 m und 122,5 m über NN.
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3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22-23 BauNVO)

3.1 Bauweise

TF 05 Der Abstand zwischen der Modulunterkante zur jeweiligen Geländeoberkante hat 
mindestens 0,8 m zu betragen.

3.2 Überbaubare Grundstücksfläche

Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen in der Planzeichnung definiert.

4 Versorgungsflächen, - anlagen und -leitungen (ober- und unterirdisch)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12-14 BauGB, §§ 14 BauNVO)

TF 06 Das gesamte Oberflächenwasser ist auf dem bestehenden Gelände vor Ort 
flächenhaft zu versickern.

5 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

TF 07 Die Anlagen sind mit einer blendarmen Beschichtung auszustatten.

6 Nebenanlagen, Stellflächen und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB, § 12 BauNVO)

TF 08 Die Errichtung von notwendigen Nebenanlagen für den Betrieb der Anlage, 
insbesondere auch die Errichtung von Einfriedungen, ist im gesamten 
Sondergebiet auch außerhalb der Baugrenze nach I.3.2 zulässig.

TF 09 Bei der Errichtung notwendiger (Neben-) Gebäude wie Trafo- oder 
Wechselrichterstationen ist zusätzlich der gemäß § 25 Abs. 3 SächsWaldG 
vorgeschriebene Waldabstand von 30 m einzuhalten.
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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

EINFRIEDUNGEN (§ 89 Abs. 1 SächsBO)

TF 10 Im Planungsgebiet sind Einfriedungen in Form von Zäunen auszuführen und bis zu 
einer Höhe von maximal 2 m inklusive Übersteigschutz zulässig.

TF 11 Mauern sind nicht zulässig.

TF 12 Um Kleintieren eine Passage zu ermöglichen, ist eine Bodenfreiheit von 
mindestens 0,15 m zu gewährleisten.

III. GRÜNORDNERISCHE FESTSETZUNGEN

TF 13 Neben der Aufstellung von Solarmodulen ist die Fläche im Sondergebiet dauerhaft 
als Extensiv-Grünland herzurichten und zu erhalten.

1. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

TF 14 Auf der Maßnahmenfläche ist eine Randeingrünung aus gebietseigenen und 
standortgerechten Pflanzen und Gehölzen herzustellen, welche als Sichtschutz 
und klare optische Abgrenzung zwischen der PV-Anlage und den angrenzenden 
Nutzungen insbesondere zum Seerundweg und Strandbereich dient.

TF 15 Die Maßnahmenfläche ist zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige 
Gehölze sind durch Neupflanzung zu ersetzen.

Die in der Planzeichnung festgesetzten Flächen dienen als Ausgleich der Eingriffe in Boden, 

Natur und Landschaft. Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts werden Art und 

Umfang der Ausführung und Pflanzqualitäten festgelegt.

2. Vermeidungs-, Verminderungs- und Schutzmaßnahmen

Im Rahmen der Erarbeitung des Umweltberichts werden geeignete Vermeidungs-, 

Verminderungs- und Schutzmaßnahmen festgelegt, um nachteilige Auswirkungen auf die 

Schutzgüter zu begrenzen.


